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   Vorwort  
von Theodor Bösiger, Gemeindepräsident  
  

 
Liebe Rütigerinnen und Rütiger 
 

An unseren Info-Veranstaltungen zum Thema Oberstufe neuer Schulstandort Büren an der Aare hatten 
Sie die Gelegenheit in Arbeitsgruppen Ihre Gedanken dazu der Gemeinde mit auf den Weg zu geben. 
Wir waren froh über die gestellten Fragen, haben diese erörtert und können Ihnen nun in dieser Bot-
schaft die entsprechenden Antworten dazu liefern. 
 

Es freut mich Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, welcher von allen Beteiligten des Gemeinderates 
und den Mitgliedern der Schulkommission aus Rüti im OSZ Arch begrüsst wird. 
 

2009 startete das erste Projekt zum Thema Schulentwicklung BRALO (Büren, Rüti, Arch, Leuzigen, 
Oberwil) welches unter anderem die Aufgabe hatte, die Strukturen sowie die Schulleiterstellen in einer 
Zusammenarbeit neu zu definieren. Dies konnte keinen Anklang in den Gemeinden finden. 
 

Der zweite Anlauf zur Schulentwicklung BRALO startete im 2016, wo uns die Pädagogische Hoch-
schule durch Herrn Heiner Schmid betreute und die gleichen Themen bearbeitet wurden. Daraus resul-
tierte 2018 eine Absichtserklärung der 3 Gemeinden (Büren, Oberwil und Rüti), im Bereich Schullei-
tung/Schulsekretariat, in Zukunft zusammen zu arbeiten. Arch und Leuzigen sahen keinen Bedarf. 
Mögliche Lösungen wurden durch Herrn Heiner Schmid den Teilnehmern vorgestellt (z.B. Sitzge-
meinde etc.). 
 

Die Bildungschancen unserer Schülerinnen und Schüler (SuS) der Oberstufen hatten durch diesen 
Workshop grosse Bedeutung im Gemeinderat erlangt und wurden als wichtiger Punkt in die Legislatur-
ziele 2019 aufgenommen. 
 

Wir haben bei der grösseren Schule Büren wo zurzeit 8 Klassen geführt werden (gegenüber unserem 
OSZ Arch, wo zurzeit nur 5 Klassen sind) angefragt, ob sie unsere SuS aufnehmen können. Dies ist ab 
Sommer 2024 möglich. Durch die Grösse der Schule haben wir klar mehr Angebote für unsere SuS 
und die für uns wichtige Anzahl von 6 Klassen kann garantiert werden. Im Vergleich hat das OSZ Arch 
grosse Schwankungen und führt nur 4 – 6 Klassen. 
 

Durch die grosse Anzahl SuS in Büren sind die Kosten der Infrastruktur und des Betriebes wesentlich 
günstiger als bei unserem OSZ in Arch, wo wir noch mit dem Verbands-Kostenverteilschlüssel bestraft 
werden und die höchsten Beiträge pro SuS zahlen müssen. 
 

Dieser Kostenverteilschlüssel wäre im Sitzgemeindemodell, welches in einer Präsidentengruppe bear-
beitet wurde, auf das Verursacherprinzip geändert worden. Daraus hätte ein gerechter Verteilschlüssel 
resultiert, was leider sistiert wurde. 
 

Der Gemeinderat und die Teilnehmer der Schulkommission von Rüti am OSZ hatten, als wir unser Le-
gislaturziel definierten, noch keine Informationen über diesen Schlüssel. Es waren sich alle einig, es als 
sehr wichtigen Grundsatz zu betrachten, unseren SuS die bestmöglichen Bildungschancen in der Re-
gion zu geben.  
 

Was den Veloweg anbelangt haben wir gleichzeitig mit dem Kanton eine Lösung gefunden, die 2024 
realisiert sein sollte. Wenn dies nicht der Fall ist oder während den Wintermonaten, werden unsere SuS 
mit dem ÖV (Bus-Verbindung) in die Schule gehen. Aus heutiger Sicht sind die Verbindungen gut auf 
den Stundeplan abgestimmt. 
 

Ich weiss es ist ein sehr wichtiger Entscheid und bin mir bewusst, dass wir alle nur das Beste für un-
sere Kinder wollen.  
 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ (Heraklit von Ephesus, 535-475 v. Chr.) 
 

Dies im Besonderen in der Bildung, die für uns sehr wichtig ist und da müssen wir Schritt halten. 
 

Theodor Bösiger   



 
 

Traktanden 
 
 
 

 

1. Austritt aus dem Gemeindeverband OSZ Arch. Neuer 
Schulstandort Sekundarstufe I Büren. 
Beschluss über den Austritt aus dem Gemeindeverband OSZ Arch, 
sowie die Übertragung der öffentlichen Aufgabe an die Schule Büren 
(Sitzgemeinde Büren an der Aare). 

 
2. Mitteilungen 
 
3. Verschiedenes 

 
 
Zu dieser Versammlung sind alle stimmberechtigten Einwohne-
rinnen und Einwohner, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt 
und seit mindestens 3 Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Rüti 
bei Büren haben, herzlich eingeladen. 
 
➢ Es bedarf keiner vorgängigen Anmeldung!  
➢ Es besteht keine Zertifikatspflicht! 

 
 
Betreffend Auflage und Rechtsmittel wird auf die Publikation im 
Amtsanzeiger vom 10. Februar 2022 verwiesen. Die Unterlagen 
werden ebenfalls auf unserer Homepage aufgeschaltet 
www.ruetibeibueren.ch.  
 
 

Kinderhütedienst während der Versammlung 
 
Damit alle Eltern die Möglichkeit haben an der Gemeindever-
sammlung teilzunehmen, organisiert der Gemeinderat einen 
Kinderhütedienst im Schulhaus Rüti bei Büren. Wir bitten Sie 
Ihre Kinder bis spätestens Dienstag, 15. März 2022, 16.00 Uhr 
unter info@ruetibeibueren.ch anzumelden. 
  

http://www.ruetibeibueren.ch/
mailto:info@ruetibeibueren.ch


 
 

 
 
 

Gemeindeversammlung von Donnerstag, 17. März 2022 
um 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle Rüti b. Büren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traktandum 1 
Austritt aus dem Gemeindeverband OSZ Arch. Neuer Schul-
standort Sekundarstufe I Büren. 
Beschluss über den Austritt aus dem Gemeindeverband OSZ Arch, sowie 
die Übertragung der öffentlichen Aufgabe an die Schule Büren (Sitzge-
meinde Büren an der Aare). 
 

 



 
 

 

 

Ausgangslage 
 
Seit 1972 besuchen die Kinder aus Rüti bei Büren das Oberstufenzentrum (OSZ) in 
Arch. Die drei Gemeinden, Leuzigen, Arch und Rüti haben sich zu einem Gemeinde-
verband zusammengeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Gebäude des 
Oberstufenzentrums gebaut und die drei Gemeinden konnten davon profitieren. 
 
In den Jahren 2017-2018 stand nach einem Workshop mit der PH Bern fest, dass die 
Anzahl Schüler sehr klein ist für ein eigenständiges OSZ. Die Anzahl der Klassen 
muss regelmässig angepasst werden, was bedeutet, dass neuangestellte Lehrperso-
nen nach 1-3 Jahren die Schule bereits wieder verlassen müssen, da die Klasse nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann. Ebenso schwer wurde die Anstellung eines 
Schulleiters. Das Pensum belief sich auf 25%, was zum Leben nicht reichen würde.  
 
Die PH Bern riet den Gemeinden eine Zusammenarbeit in der Region BRALO (Bü-
ren, Rüti, Arch, Leuzigen, Oberwil) anzustreben. Zudem wurde die Form des Ge-
meindeverbandes vom Kanton in Frage gestellt. Ein Gemeindeverband ist eine sehr 
träge Organisationsform. Anschaffungen können nur mit der Zustimmung der Mehr-
heit der beteiligten Gemeinden getätigt werden. Wenn sich die Gemeindebehörden 
nicht einig sind, dauern Projekte so meist über Jahre. Bei grösseren Anschaffungen 
müssen immer alle drei Einwohnergemeinden (Arch, Leuzigen und Rüti) den Ent-
scheid der Gemeindeversammlung einholen. 
 
Aus diesen Gründen hat die Gemeinde Rüti bei Büren versucht, das Projekt Sitzge-
meindemodell für das OSZ voranzutreiben. Auch dies ist ein Projekt bei welchem alle 
drei Gemeinden die Zustimmung erteilen müssten. Leider ist das Vorhaben bereits 
auf Stufe Gemeinderat sistiert worden, da nicht alle Gemeinden ein Sitzgemeindemo-
dell befürworteten. 
 
Der Gemeinderat Rüti bei Büren hat in Bezug auf die Problematik, welche die PH 
Bern den Gemeinden im Rahmen des Workshops dargelegt hat, in den Legislaturzie-
len 2019-2022 aufgenommen, den Schulstandort OSZ eingehend zu thematisieren 
und für die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe der Gemeinde Rüti bei Büren 
eine optimale Lösung zu suchen. 
 
Parallel zu den Abklärungen der Rechtsform wurden auch die Sanierungspläne des 
OSZ Arch immer konkreter und wichtiger. Wie bereits erwähnt, wurde das OSZ Arch 
im Jahr 1972 fertiggestellt. Mittlerweilen stehen grössere Sanierungen an, welche 
aufgrund der architektonischen Bauart nicht ganz einfach zu lösen sind. In die Aula 
regnet es hinein, da das Dach nicht mehr dicht ist und die heutigen Anforderungen an 
Sicherheit und Behindertengerechtigkeit sind nicht mehr gewährleistet. Zwischenzeit-
lich wurde gar über den Abriss des bestehenden Gebäudes gesprochen. Aus Kosten-
gründen musste diese Lösung jedoch fallen gelassen werden. Nun wird eine Sanie-
rung angestrebt, welche gemäss Kostenstudien von beauftragen Fachexperten rund 
12'000'000.00 CHF (+/-30%) kosten wird. 
 
 
  



 
 

Kosten 
 
Kosten OSZ Arch 
(Infrastruktur- und Betriebskosten ohne Lehrerbesoldung) 
 
Kosten heute 
Der Kostenverteilschlüssel des OSZ Arch wird mit 50% Einwohner und 50% Schü-
ler/Schülerinnen gerechnet. Für die Gemeinde Rüti bei Büren ist dieser Schlüssel ein 
grosser Nachteil. Da die Gemeinde Rüti bei Büren überaltert ist und einige Schuljahr-
gänge sehr klein sind, bedeutet dies, dass ein Kind aus der Gemeinde Rüti bei Büren 
wesentlich mehr kostet als ein Kind aus den Gemeinden Arch oder Leuzigen. 
 

 
Der Gemeinderat Rüti bei Büren befürwortete aus diesem Grund die Einführung des 
Sitzgemeindemodells sehr, da in diesem Zusammenhang auch der Kostenverteil-
schlüssel angepasst worden wäre. Im neuen Kostenverteilschlüssel wären zu 100% 
die Anzahl Kinder ausschlaggebend gewesen. Auch wurde der Schulkommission 
OSZ Arch den Antrag gestellt im Gemeindeverband den Kostenverteilschlüssel anzu-
passen und zu 100% über die Anzahl Kinder zu berechnen. Wie bereits erwähnt, 
wurde dieser Vorstoss von den anderen Gemeinden in der Schulkommission des 
OSZ nicht gutgeheissen. 
 
Kosten Zukunft 
Der Gemeinderat Rüti bei Büren muss nun davon ausgehen, dass die Sanierung des 
OSZ Arch mit dem bestehenden Kostenverteilschlüssel in Angriff genommen wird. 
Dies bedeutet für die Gemeinde Rüti bei Büren, dass die Kosten pro Schüler/Schüle-
rin sich verdoppeln werden. 
 
Wenn die Sanierung 12'000'000.00 CHF (+/-30%), das heisst maximal 16 Millionen 
Franken kostet, rechnet der Gemeinderat mit ca. 14'000.00 CHF pro Schüler/Schü-
lerin und Jahr. 
 
 
  



 
 

Kosten Schule Büren 
(Infrastruktur- und Betriebskosten ohne Lehrerbesoldung) 
 
Die Schule Büren hat die Rechtsform der Sitzgemeinde. Das heisst, die Entscheide 
über die Schule werden von Büren gefällt. Die Gemeinde Rüti bei Büren erhält einen 
Sitz in der Schulkommission und kann so Einfluss auf die Entscheide nehmen. 
 
Die Schule Büren berechnet die Schulkosten mit dem vom Kanton Bern zur Verfü-
gung gestellten Kostenschlüssel. In der Sekundarstufe I bedeutet dies, dass die An-
schlussgemeinden an die Sitzgemeinde einen Beitrag für den Schulbetrieb von CHF 
1'322.00 und einen Beitrag für die Schulinfrastruktur von CHF 3'924 also Total CHF 
5'246.00 pro Schüler/Schülerin und Jahr bezahlen müssen. Die Kosten für das Li-
bero-Abo, welche allenfalls noch dazugerechnet werden müssten, betragen CHF 
480.00 pro Schüler und Schülerin pro Jahr. Dieser Verteilschlüssel wird bereits heute 
mit der Gemeinde Oberwil so gehandhabt. 
 
Kostenvergleich OSZ Arch / Schule Büren ab Schuljahr 2024 
 
Kostenvergleich bei 8 Schüler/innen pro Jahrgang ab dem Schuljahr 2024 
 
OSZ Arch mit Sanierung 
Infrastruktur- und Betriebskosten pro Schüler/inn CHF 14'000.00 
8 Schüler/innen (SuS) x 3 Jahrgänge SuS 24 
Kosten pro Jahr OSZ Arch CHF 336'000.00 
 
 
Schule Büren 
Infrastruktur- und Betriebskosten pro Schüler/inn CHF 5'246.00 
Libero-Abo Kosten pro Schüler/inn CHF 480.00 
Total Kosten pro Schüler/inn und Jahr CHF 5'726.00 
8 Schüler/innen x 3 Jahrgänge SuS 24 
Kosten pro Jahr Schule Büren CHF 137'424.00 
 
Fazit 
 
Im OSZ Arch bezahlt die Gemeinde Rüti bei Büren pro Jahr rund CHF 198'576.00 
mehr, als wenn die Schülerinnen und Schüler die Schule Büren besuchen. 
 
Die hohen Kosten am OSZ Arch würde für Rüti bei Büren steuerliche Auswirkungen 
bedeuten (CHF 134'000.00 entspricht einem Steuerzehntel). Aus diesem Grund ist 
der Gemeinderat Rüti bei Büren der Ansicht, dass die Finanzierung in das Oberstu-
fenzentrum Arch eine Finanzierung in eine falsche Struktur wäre. 
 
Der Entscheid der Stimmbürger ist ein Entscheid für die Zukunft. Falls der Wechsel 
zur Schule Büren nicht zustande kommen sollte, wäre die Gemeinde planerisch für 
sicherlich 20 – 30 Jahre gebunden. 
 
  



 
 

Schulweg Rüti – Büren 
 
Die Gemeinde Rüti bei Büren plant zurzeit zusammen mit dem Kanton und der Ge-
meinde Büren einen neuen Veloweg entlang der stillgelegten Bahnlinie. Wenn dieser 
bis Sommer 2024 umgesetzt und befahrbar ist, werden die Oberstufenkinder (12-16 
Jahre) den Schulweg mit dem Velo bestreiten können. 
 
 

 
 
Der Veloweg nach Büren führt entlang der stillgelegten Bahnlinie und entspricht den 
Vorgaben des Kantons. Gemäss Kantonsvorschriften ist ein Schulweg für Oberstu-
fenschüler mit einer 40-minütigen Fahrt mit dem Velo (8km/100 Meter Höhenunter-
schied) zumutbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Plan gelb eingezeichnet ist der Veloweg, welcher 2024 durch den Kanton 
fertig gestellt wird. Grün die die alternative Variante. 
 
 



 
 

Zugang Unterdorf 
 
Die Jugendlichen aus dem Unterdorf haben die Möglichkeit direkt vor der Liegen-
schaft Bahnhofstrasse 19 in den Veloweg einzubiegen. Die Jugendlichen aus dem 
Oberdorf können die Kantonsstrasse im Dorf mittels Fussgängerstreifen queren und 
ebenfalls vor der Liegenschaft Bahnhofstrasse 19 in den Veloweg einbiegen. 
 

 
 
 
Strassenquerung Kanton 
 
Der offizielle Veloweg des Kantons sieht vor, dass die Querung der Kantonsstrasse 
etwas ausserhalb vom Dorf liegt. Im Bereich Bürenstrasse 19 wird eine Temporeduk-
tion auf Tempo 60 erfolgen und in der Strassenmitte wird eine Insel gebaut, damit die 
Querung sicherer wird. 
 

 
 
  



 
 

Strassenquerung SBB Trasse 1 
 
Damit die Schulkinder die Hauptstrassen überall sicher queren können, wurde mit der 
SBB verhandelt, damit die Brücken von der Stillgelegten Bahnanlage genutzt werden 
können. 
Eingangs Büren, werden die Velofahrer vom Feldweg auf das ehemalige SBB Trasse 
wechseln, um die Strasse mittels SBB Überführung sicher queren zu können. An-
schliessend führt der Veloweg wieder auf die Quartierstrasse Erlenweg. 
 

 
 
Strassenquerung SBB Trasse 2 
 
Bevor der Erlenweg in Büren in die Bernstrasse mündet, wechseln die Velofahrer 
wiederum auf das Bahntrasse. So kann die stark befahrene Bernstrasse mittels Un-
terführung gequert werden. Von da an führt der Veloweg auf dem Trasse direkt zum 
Bahnhof Büren. 
 

 
 
 
  



 
 

Vom Bahnhof bis zum Schulhaus 
 
 

 
 
 
Vom Bahnhof haben die Schulkinder die Möglichkeit, via zwei Varianten auf auto-
freien Strassen bis zur Rotlichtanlage vor dem Schulhaus Büren zu gelangen.  
  



 
 

Alternative Variante entlang der Aare 
 
Die grüne Variante entspricht der Freizeit-Veloroute. Bevor die Kantonsstrasse ge-
kreuzt wird, kann auf den bestehenden Feldwegen Richtung Aare gefahren werden.  
 

 
 
Unmittelbar entlang der Aare führt ein Fuss- und Radweg direkt bis zum Schulhausa-
real in Büren. 
 

 
 
 
Winterversion Schulweg oder Schulweg ohne Veloweg 
 
Zusätzlich zum geplante Veloweg, welcher bis zum Schuljahr 2024 realisiert werden 
soll, wird die Gemeinde einen Schulweg mittels Öffentlichem Verkehr organisieren 
und finanzieren. Das Libero-Abo kostet zurzeit rund CHF 480.00 pro Schüler und 
Schülerin pro Jahr und darf auch in der Freizeit benützt werden. So ist die Sicherheit 
des Schulweges auch in den Wintermonaten gewährleistet. Die Busverbindungen 
nach Büren sind sehr gut und stimmen mit dem Stundenplan der Schule überein. Es 
gibt nur geringe Wartezeiten. In Büren können die Jugendlichen den Bus am Bahnhof 
verlassen und über den sicheren Gehweg durch das Quartier zum Schulareal laufen. 
Mit der ÖV-Lösung haben die Jugendlichen ebenfalls die Möglichkeit die Mittags-
pause zu Hause in Rüti zu verbringen. 
  
  



 
 

Übertritt in die Schule Büren 
 
Im Schuljahr 2024/2025 wird die erste 7. Klasse die Schule Büren besuchen. Die 
Schüler, welche bereits im OSZ eingeschult wurden (8. und 9. Klasse), werden die 
obligatorische Schulzeit im OSZ Arch beenden. Falls der Wunsch bestehen sollte, die 
Schule in der 8. oder 9. Klasse noch zu wechseln, kann dies mittels Gesuch, beim 
Gemeinderat beantragt werden. Der Gemeinderat Rüti bei Büren wird diese Gesuche 
wohlwollend prüfen und versuchen den Wünschen der Schüler und Eltern zu entspre-
chen. 
 
 

Klasseneinteilung Schule Büren 
 
Der Gemeinderat hat abgeklärt, wie die Schüler von Rüti in der Schule Büren inte-
griert werden. Gemäss der Schule Büren werden die Kinder nach Gemeinde in die 
Klassen eingeteilt. Dies ist nicht immer möglich aber die Vergangenheit (Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Oberwil) hat gezeigt, dass meist eine für die Kinder gute Lö-
sung gefunden werden kann. 
 
 
 

Weiters 
 
Besuch der Kantonsschule Solothurn 
Der Übertritt in die Kantonsschule Solothurn erfolgt in der 6. Klasse. An diesem Vor-
gehen ändert sich nichts. 
 
Kirchliche Unterweisung 
Die Kirchliche Unterweisung findet ebenfalls weiterhin mit der Kirchgemeinde Rüti bei 
Büren statt. Auch hier ändert sich für die Schülerinnen und Schüler nichts. 
 
Schwimmunterricht Primarschule 
Die Primarschüler können weiterhin nach Arch in den Schwimmunterricht. 
 
Mittagstisch 
In Rüti bei Büren gibt es zurzeit keinen Mittagstisch. Jedoch können die Kinder bis 
und mit der 6. Klasse den Mittagstisch der Gemeinde Arch besuchen. Ab der 7. 
Klasse kann der Mittagstisch der Schule Büren genutzt werden. 
 
Jugendwerk-RAL 
Am Jugendwerk RAL wird festgehalten. Die Freizeitgestaltung soll auch weiterhin für 
die Kinder und Jugendlichen der Gemeinden Rüti Arch und Leuzigen organisiert wer-
den. 
 
 
 
  



 
 

Weitere Fragen? 
 
Zögern Sie nicht bei weiteren Fragen die Gemeindeverwaltung oder die Gemeinde-
räte und Gemeinderätin zu kontaktieren. 
 
 

 
Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung dem Austritt aus dem Gemeindever-
band OSZ Arch, sowie der Übertragung der öffentlichen Aufgabe an die Schule Büren 
(Sitzgemeinde Büren an der Aare) zuzustimmen. 

 

 
Hinweis 
Wenn keine Gegen- oder Abänderungsanträge vorliegen, erklärt der Vorsitzende den 
Antrag des Gemeinderates als stillschweigend angenommen (Art. 40 OgR).  

 

 

 

Traktandum 2 
Mitteilungen 
 

In diesem Traktandum orientiert der Gemeinderat die Versammlungsteilnehmer/innen 
über anstehende Geschäfte oder über Massnahmen und Vorkehrungen, welche auf-
grund von Anregungen aus früheren Gemeindeversammlungen getroffen wurden. 

 

 

Traktandum 3 
Verschiedenes 
 

Unter diesem Traktandum nimmt der Gemeinderat Anregungen und Bemerkungen 
von Versammlungsteilnehmer/innen entgegen. 
 

 
 

Der Gemeinderat                                Februar 2022 


